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Eine wesentliche Richtigstellung

11. April 1967

An die

Süddeutsche Zeitung

Betr.: Artikel «Neues Strafgesetzbuch in der DDR»
von Ihrem Redaktionsmitglied Willi Kinnigkeit
vom 1./2. April 1967, Nr. 78, Seite 7.

Von einem Redaktionsmitglied einer in Westdeutschland so angesehenen

Zeitung sollte man mehr Sachkenntnis verlangen. Der oben angeführte Artikel
enthält Unwahrheiten, Entstellungen. Als Sexualwissenschaftler nehme ich hier nur
zur Frage der gleichgeschlechtlichen Handlungen Stellung und bitte um Aufnahme

nachfolgender Richtigstellung.

Das Neue Strafrecht der DDR enthält keine Strafbestimmung gegen
gleichgeschlechtliche Handlungen unter erwachsenen Personen. Nur im Paragraph 140:

«Sexueller Missbrauch von Jugendlichen» findet sich die Bezeichnung gleichen
Geschlechts. Er lautet: Ein Erwachsener, der mit einem Jugendlichen (d. h. unter
18 Jahren) gleichen Geschlechts sexuelle Handlungen vornimmt, wird mit
Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren bestraft. Sonst gibt es im neuen

Strafrecht keine besonderen Strafbestimmungen gegen homosexuelle Handlungen.
Diese, soweit sie Rechtsgüter verletzen, sind in den anderen Strafbestimmungen mit
einbezogen. So lautet der Paragraph 114: «Nötigung und Missbrauch zu sexuellen

Handlungen»: Wer eine Person... Hierdurch werden sowohl Männer als auch

Frauen erfasst, wenn sie auf hetero- oder homosexueller Basis eine andere Person
mit Gewalt usw. zur Duldung oder Vornahme sexueller Handlungen zwingen.

Dr. Rudolf Klimmer, Nervenarzt, Dresden.

Uns scheint diese Richtigstellung, besonders auch für u'nsere deutschen Kameraden,
ungemein wichtig. Man mag sich politisch zu der DDR stellen, wie, man will — derartige

Falschmeldungen, wie sie in jüngster Zeit über das neue Strafrecht in der Ostzone
durch die deutsche Presse gingen, dürften nicht gemacht werden, wenn man unserer
Sache in Europa gerecht werden will. Der Kreis
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